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Literarischer Wettbewerb

Eingabefrist
auf Wunsch
verlängert auf
15. November

PREISE.
Es kommen 3 Preise zur Verteilung: Ein
1. Preis von 500 Franken, ein 2. Preis

von 400 Franken und ein 3. Preis von
300 Franken.

Diese Beträge werden unter allen
Umständen verausgabt. Sollte keine Arbeit mit
dem 1. Preise bedacht werden, so würde
die entsprechende Summe dem Schweizerischen

Schriftstellerverein überwiesen.

ZULASSUNG.
Der Wettbewerb steht sämtlichen in der
Schweiz niedergelassenen Personen, gleichgültig

welchen Alters und Geschlechts,
offen, ausserdem allen Schweizerbürgern
im Ausland. Die Beiträge können auch in
französischer Sprache eingereicht werden.

UMFANG.
Der Umfang der Erzählung soll mindestens
1500 Worte betragen; er darf 6000 Worte
nicht übersteigen.

URHEBERRECHTE.
DerVerlag erwirbt sich durch die Prämierung
das Erstabdrucksrecht. Ausserdem behält er
sich das Recht vor, weitere nicht prämierte
Arbeiten zum Abdruck zu erwerben.

EINGABEFRIST.
Der Scbluss der Eingabefrist wird auf den
15. November 1927 festgesetzt. Die Namen
der Preisträger werden in der Dezembernummer

des „Schweizer-Spiegel" publiziert.
Die Eingaben sind an die Redaktion des

„Schweizer - Spiegel" mit der Aufschrift
„Literarischer Wettbewerb" zu adressieren.
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